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Verpfändung einer Eisenbahn.
Der Verwaltungsrat der Oensingen-Balsthal-Bahngesellschaft

hat das Gesuch gestellt, es möchte ihm bewilligt werden, die
zirka 5 km lange Eisenbahn von Oensingen (Station der S. B. B.)
nach Baisthal, samt Zugehör und Betriebsmaterial, im Sinne von
Art. 9 des Bundesgesetzes über die Verpfandung und Zwangs-
liquidation von Eisenbahnen vom 24. Juni 1874 im I. Rang zu
verpfänden für den Betrag von Fr. 400,000 zur Sicherstellung
eines Anleihens in gleicher Höhe, das zur Ruckzahlung der An-
leihen I. und II. Ranges von Fr. 350,000, bezw. Fr. 50,000
vom Jahre 1899 verwendet werden soll.

Gesetzlicher Vorschrift gemäss wird dieses Pfandbestellungs-
begehren öffentlich bekannt gemacht und gleichzeitig eine mit
dem 13. Oktober 1909 ablaufende Frist angesetzt, binnen welcher
allfällige Einsprachen gegen die beabsichtigte Verpfändung dem
Bundesrate schriftlich einzureichen sind.

B e r n , den 21. September 1909. (2.).

Im Namen des Schweiz. Bundesrates:

Schweiz. Bundeskanzlei.



651

Internationale landwirtschaftliche Ausstellung
in Buenos Aires.

Infolge einer Mitteilung • der Argentinischen Regierung ist
die Frist für Anmeldungen aus dem Auslande für die landwirt-
schaftliche Abteilung der internationalen Ausstellung in Buenos Aires
auf 1. Dezember nächsthin festgesetzt worden.

Bern , den 20. September 1909. (2.).

Schweiz. Landwirtschaftsdepartement.

Druckschriften zu Händen der Bundesversammlung.
Für Druckschriften, welche zur Verteilung an die Mitglieder

der Bundesversammlung an das Drucksachenbureau der Bundes-
kanzlei adressiert werden, ist eine Auflage von mindestens 300
Exemplaren (für Pläne und Karten mindestens 350 Exemplare)
erforderlich (wo der deutsche und französische Text vorhanden,
300 deutsche und 150 französische). Bei direkter Versendung
unter Privatadresse und ohne Vermittlung unseres Drucksachen-
bureaus ist an letzteres für den Bedarf des Archivs und für
Nachforderungen stets ein kleiner Vorrat einzusenden.

B e r n , im Februar 1904.

Schweiz. Bundeskanzlei.
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